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INTERNATIONALE AUSGABE

Wo grenzüberschreitend geschäftet wird, wird es im Streitfall kompliziert. Das beginnt schon bei derWährung. BLOOMBERG

Fremde Währungen: Achtung, Stolpersteine
Wer Forderungen in fremden Währungen geltend machen will, muss einige Punkte beachten. Von Christian Oetiker

Die Schweiz ist ein Land der
Importe und Exporte,
Geldforderungen treten oft in
verschiedenen Fremdwährungen
auf. Ein Überblick darüber,
welcheWährung zu welchem
Zeitpunkt geschuldet ist.

Nicht nur die grossen multinationalen
Konzerne, sondern auch kleine undmitt-
lere Unternehmen haben mannigfaltige
Beziehungen zum Ausland. Aus diesen
Geschäftsbeziehungen ergeben sich For-
derungen in fremderWährung.Das Bun-
desgericht hat in einem vielbeachteten
Urteil (BGE 134 III 151,E. 2.5) entschie-
den, dass der Gläubiger seine Geldfor-
derung in jener Währung einklagen
muss, die geschuldet ist. Klagt der Gläu-
biger nicht in der geschuldetenWährung,
wird die Klage abgewiesen. Damit ver-
liert der Gläubiger zwar nicht seine For-
derung; er kann diese in einem zweiten
Gerichtsverfahren erneut in der geschul-
deten Währung einklagen. Allerdings
muss er als unterlegene Partei die Kos-
ten des ersten Verfahrens vollumfäng-
lich tragen.

Welche Währung ist denn nun aber
geschuldet? ImWirtschaftsverkehr erge-
ben sich die meisten Forderungen aus
demVertrag,weshalb sich die Frage nach
der Vertragswährung stellt. Im Vorder-
grund stehen Leistungsansprüche, etwa
die Zahlung des Kaufpreises, und ver-
tragliche Schadenersatzansprüche, zum
Beispiel entgangener Gewinn wegen

Nichtlieferung des Kaufobjekts.DieVer-
tragsparteien können bestimmen, in wel-
cherWährung Geldzahlungen zu erbrin-
gen sind. Eine Regelung findet sich in
der Praxis allerdings nur selten. Indizien
können sich aus dem Kontext ergeben.
Ein starkes Indiz zugunsten einer Wäh-
rung liegt vor, wenn alle vertraglich vor-
gesehenen Zahlungen in derselbenWäh-
rung vereinbart wurden.Dann kannman
in aller Regel davon ausgehen, dass dies
auch die Vertragswährung ist. Gleiches
gilt, wenn die einzuklagende Forderung
in einer bestimmten Währung fixiert
wurde. Umgekehrt lässt sich die Ver-
tragswährung in der Regel nicht eindeu-
tig bestimmen, wenn der Vertrag Zah-
lungspflichten in verschiedenenWährun-
gen vorsieht und keineWährung für die
einzuklagende Forderung vorgegeben
ist. Ein Beispiel dafür ist die Geltend-
machung einer von Gesetzes wegen vor-
gesehenen Kundschaftsentschädigung
durch den Agenten, die im Vertrag gar
nicht erwähnt ist.

Bei vertraglichen Schadenersatzfor-
derungen ist jene Währung zu bestim-

men, die im konkreten Fall für die Be-
messung des Schadenersatzes angemes-
sen ist.Dies ist in der Regel dieWährung
des Orts, an dem derVermögensschaden
eingetreten ist. Allerdings ist dieser Ort
oft nicht leicht zu bestimmen. Klar er-
scheint es,wenn ein KMUmit Sitz in der
Schweiz und ohne Niederlassungen im
Ausland geschädigt wird.

Auf Indizien abstellen

Was gilt jedoch,wenn etwa verschiedene
Ländergesellschaften einer Unterneh-
mensgruppe von einem Schaden betrof-
fen sind? Tritt der Schaden bei den Län-
dergesellschaften (und damit in den dor-
tigenWährungen) oder bei der Konzern-
mutter (und somit in der dortigen
Währung) ein? Weil sich die Lokalisie-
rung eines Vermögensschadens als
schwierig erweisen kann, können sich
etwa aus dem Vertrag Indizien zuguns-
ten einer bestimmtenWährung ergeben.
Bei einer Verletzung des Lizenzvertrags
ist etwa davon auszugehen, dass ein ent-
sprechender Anspruch in der Währung

der Lizenzgebühr geschuldet ist. Wenn
der Schadenersatzanspruch an die Stelle
einer vertraglichen Zahlungspflicht tritt,
ist derenWährungmassgeblich. Schliess-
lich kann auf die Währung an dem Ort
abgestellt werden,der für die Ermittlung
des Schadens relevant ist, etwa der Ort,
an dem ein entgangener Gewinn ange-
fallen wäre.

Wenn Forderungen umzurechnen
sind, muss der Umrechnungszeitpunkt
bestimmt werden. Ansprüche aus Ver-
trag sind grundsätzlich im Zeitpunkt der
Fälligkeit umzurechnen. Bei vertrag-
lichen Schadenersatzansprüchen ist dies
der Tag, an dem der Schuldner hätte er-
füllen sollen. Bei Vertragsverletzungen,
die keinen Erfüllungsanspruch betreffen
und bei denen der Erfüllungszeitpunkt
somit nicht bestimmt werden kann, ist
der Zeitpunkt des Schadeneintritts mass-
geblich. In all diesen Fällen kann alterna-
tiv auf den Urteilszeitpunkt abgestellt
werden. In auf Dauer ausgelegten Ge-
schäftsbeziehungen kommt es häufig vor,
dass beide Geschäftspartner gleichzeitig
Gläubiger und Schuldner von Zahlun-

gen sind.Unter Umständen kann es sinn-
voll sein, gegenseitige Forderungen mit-
tels Verrechnung zu tilgen. Eine solche
ist auch dann zulässig, wenn die gegen-
seitigen Forderungen nicht auf dieselbe
Währung lauten.

Umstritten ist der massgebliche Um-
rechnungszeitpunkt. Nach einer Mei-
nung ist auch hier der Zeitpunkt der
Fälligkeit massgeblich. Nach anderer
Ansicht ist auf den Kurs im Zeitpunkt
derVerrechnungserklärung abzustellen.
Schliesslich wird vertreten, der Zeit-
punkt, an dem die Verrechnung wirk-
sam geworden sei, sei entscheidend.Weil
eine Klage in falscher Währung abge-
wiesen wird, sollte der Gläubiger die
Forderung alternativ in den verschiede-
nen infrage kommenden Währungen
geltend machen, wenn die korrekte
Währung nicht eindeutig bestimmt wer-
den kann. Dies wird oft der Fall sein,
da die Kriterien wie ausgeführt nicht
sehr klar sind. Auch bei der Wahl des
Umrechnungszeitpunkts kann es ange-
zeigt sein, alternative Zeitpunkte zu be-
rücksichtigen.

Andere Situation im Konkurs

Gerade umgekehrt ist die Rechtslage im
Vollstreckungsverfahren. Forderungen
in ausländischerWährung sind zwingend
in Schweizerfranken umzurechnen, und
zwar bei Einreichung des Betreibungs-
begehrens. Sobald imVollstreckungsver-
fahren allfällige Einwände aus demWeg
geräumt sind, kann der Gläubiger die
Fortsetzung des Vollstreckungsverfah-
rens verlangen. In diesemZeitpunkt darf
er seine Forderung nochmals umrech-
nen.Auch imKonkurs sind Forderungen
in Schweizerfranken geltend zu machen.
Massgeblich ist der Kurs am Tag der
Konkurseröffnung. Bei grösseren Kon-
kursen werden die massgeblichenWech-
selkurse oft publiziert.

Die Stolpersteine bei der Geltend-
machung von Forderungen in fremder
Währung sind zahlreich. Der Gläubiger
muss sich stets gut überlegen, welche
Forderung er in welcher Währung gel-
tend machen muss.Um negative prozes-
suale Konsequenzen zu vermeiden, emp-
fiehlt es sich, in der Regel die Forderung
alternativ in den anderen infrage kom-
mendenWährungen geltend zu machen.
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Aus der Lehre
und aus der Praxis
zz. · An dieser Stelle erhalten Juristen
jeweils die Gelegenheit, einen Gastbei-
trag zu verfassen. Mit der vor kurzem
lancierten Rubrik «Recht und Gesell-
schaft» will die NZZ Themen des
Rechts mehr Raum geben und Juristen
aus der Praxis, aber auch aus der Lehre
eine Plattform bieten. Beleuchtet wer-
den aktuelle Rechtsfragen, ein juristi-
sches Problem, ein rechtlicher Miss-
stand oder schlicht Themen, die sich an
der Schnittstelle zwischen Recht und
Gesellschaft bewegen.Auch Nichtjuris-
ten sollen sich von den Beiträgen ange-
sprochen fühlen. Die neue Rubrik er-
scheint zweimal im Monat. Sie finden
die Beiträge auch im Internet.

Im Inlandbund der «Neuen Zürcher Zeitung» erscheint zweimal monatlich jeweils
montags die Seite «Recht & Gesellschaft». Juristen erhalten dort die Gelegenheit,
einen Gastbeitrag für eine breite Leserschaft zu verfassen – selbstverständlich im
engen Austausch mit NZZ-Fachredaktoren.

Nutzen Sie dieses interessante Umfeld für Ihre Anzeige, und erreichen Sie
239000 Leserinnen und Leser.
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inserate@nzz.ch
Telefon +41 44 258 16 98. Änderungen vorbehalten.
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